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VORWORT

Am 21. September 2022 feiert Christoph (G.) Paulus seinen 70.Geburtstag. Dieses
Ereignis haben seine in diesem Band versammelten Freunde, Kollegen und sons-
tigen Weggefährten1 zum freudigen Anlass genommen, um den Jubilar mit einer
Festschrift zu ehren. Naturgemäß adressieren wir ihn dabei zunächst und vor allem
als geist- und ideenreichen Rechtswissenschaftler sowie als leidenschaftlichen und
inspirierenden Hochschullehrer. So hat der Jubilar bisher knapp 500 Aufsätze sowie
zahlreiche Kommentierungen, Lehrbücher und Monographien verfasst. Viele da-
von waren und sind in Wissenschaft und Praxis – weit über Deutschland und Eu-
ropa hinaus – sehr wirkmächtig. Das belegen auch die in diesem Buch enthaltenen
Beiträge eindrucksvoll.

Geehrt wird Christoph Paulus aber auch als Person. Seine Lebensfreude und
Herzlichkeit sind Gegenstand vieler Beiträge. Schon in seiner Laudatio anlässlich
der Abschiedsvorlesung des Jubilars am 6. Februar 2019 hat Ignacio Tirado betont,
dass Christoph Paulus jedermann gegenüber offen, freundlich und hilfsbereit ist –
egal ob Student im ersten Semester oder arrivierte BGH-Richterin. Seine Em-
pathie, seine umfassende Bildung und seine ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit
und Neugier ermöglichen es dem Jubilar, mit fast jedem Gegenüber Gesprächs-
themen, gemeinsame Interessen und meist auch einen gemeinsamen Nenner zu
finden.

Geboren wurde Christoph Paulus am 21. September 1952 in Sande im Landkreis
Friesland. Der Geburtsort war freilich mehr oder weniger dem Zufall geschuldet.
So waren seine Eltern – der Vater aus Sachsen, die Mutter aus Württemberg – mit
ihren damals drei Kindern erst kurz vor der Geburt des Jubilars von Freiburg im
Breisgau, wo sich sein Vater Gotthard Paulus habilitiert hatte, nach Wilhelmshaven
gezogen. Dort hatte Paulus Senior seit 1951 eine Ordentliche Professur für All-
gemeine Rechtswissenschaft inne. Und bereits 1957, noch vor der Einschulung des
Jubilars, zog die Familie weiter nach Kiel, nachdem Gotthard Paulus einen Ruf an
die Christian-Albrechts-Universität erhalten hatte.

In Kiel besuchte Christoph Paulus die Grundschule und die ersten Jahre des Gym-
nasiums, bevor er mit seinen Eltern und Geschwistern 1965 erneut umzog, dieses
Mal nach München. Denn sein Vater hatte erneut einen Ruf erhalten, an die
Ludwig-Maximilians-Universität, wo er bis zu seinem viel zu frühen Krebstod –
der Jubilar stand damals kurz vor seinem Ersten Staatsexamen – lehren und forschen
würde.

In München legte Christoph Paulus 1972 das Abitur ab und studierte – im An-
schluss an seinen Wehrdienst – von 1973 bis 1977 Rechtswissenschaften an der

1 Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen, soweit sich nicht aus dem Zu-
sammenhang etwas anderes ergibt.
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Ludwig-Maximilians-Universität. Für das Jurastudium hatte sich der Jubilar erst
nach langem Zögern entschieden. Aufgrund seiner großen (und bis heute ungebro-
chenen) Begeisterung für das Cellospiel hatte er lange Zeit mit der Karriere eines
Berufsmusikers geliebäugelt.

Seine Begeisterung für das römische Recht weckte schon zu Beginn seines Stu-
diums in München der bereits emeritierte Wolfgang Kunkel. Ab dem 3. Semester
arbeitete Christoph Paulus dann am Lehrstuhl von Dieter Nörr, erst als studentische
Hilfskraft, dann, im Anschluss an das Erste Staatsexamen, als wissenschaftlicher
Assistent. Zudem begann er alsbald mit der Arbeit an seiner von Bruno Rimmels-
pacher betreuten zivilprozessualen Dissertation zum Thema „Richterliches Ver-
fügungsverbot und Vormerkung im Konkurs“. Von 1978 bis 1980 absolvierte er
sodann das Referendariat in München und Umgebung; sein Zweites Staats-
examen legte er 1980 ab, und 1981 wurde er zum Doktor der Rechte promo-
viert.

Kurz nachdem 1982 sein Sohn David geboren worden war, zog es den Jubilar
zum LL.M.-Studium (1983/84) in die USA an die University of California in Ber-
keley, bevor er seine Tätigkeit als Assistent von Dieter Nörr an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität wieder aufnahm und seine 1992 erschienene, im Jahr 2018 unter
dem Titel „Auf der Suche nach Unsterblichkeit“ neu aufgelegte Habilitationsschrift
zur „Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht“ verfasste.
Für dieses Werk erhielt er 1993 eine Medaille des Institut de Droit Romain der
Universität Panthéon-Assas (Paris II). Die Arbeit daran hatte ihm Gelegenheit ge-
geben, 1989/90 noch einmal für 15 Monate als Feodor Lynen-Stipendiat der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung nach Berkeley zurückzukehren. Betreut und unter-
stützt wurde er dabei von Stefan Riesenfeld sowie vor allem von David Daube, dessen
eindrucksvolle Persönlichkeit und tiefe Gelehrsamkeit den Jubilar nachhaltig be-
eindruckt und beeinflusst haben.

Nach Lehrstuhlvertretungen an der Technischen Universität Berlin, der Ru-
precht-Karls-Universität Heidelberg sowie der Universität des Saarlandes in Saar-
brücken erhielt Christoph Paulus 1992 einen Ruf als außerordentlicher Professor an
die Universität Augsburg, den er annahm. Zwei Jahre später wechselte er als ordent-
licher Professor an die Humboldt-Universität zu Berlin, wo er bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 2019 unterrichtete und forschte. Zu einem wichtigen Schwer-
punkt seiner Forschung entwickelte sich neben dem römischen Recht und dem
Zivilprozessrecht zunehmend das Insolvenzrecht: So wurde der Jubilar zu einem
sowohl national als auch, vor allem, international allgegenwärtigen und einfluss-
reichen Insolvenzrechtswissenschaftler. Er verfasste nicht nur zahlreiche viel zitierte
Aufsätze und Entscheidungsanmerkungen, sondern auch ein jüngst in vierter
Auflage erschienenes Lehrbuch zum Insolvenzrecht sowie einen inzwischen in
sechster Auflage erschienenen Kommentar zur Europäischen Insolvenzverordnung
(EuInsVO). Zudem war bzw. ist der Jubilar Teil des Herausgeberbeirats so an-
gesehener Zeitschriften wie etwa der ZIP, der RIW, des IILR (International Insol-
vency Law Review), des Law and Economics Yearly Review sowie des Norton
Annual Review of International Insolvency.
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Sein Einfluss beschränkt sich dabei nicht auf die akademische Welt – er reicht
weit darüber hinaus in Praxis, Politik und Rechtssetzung hinein (ebenfalls keines-
wegs auf Deutschland beschränkt). Dies gewiss auch deshalb, weil ihn die ganz
konkreten Wirkungen des Rechts und die Wechselwirkungen und sonstigen In-
terdependenzen zwischen dem Recht und anderen Disziplinen, mit anderen Wor-
ten: die großen Ideen und Zusammenhänge, ungleich mehr interessieren und be-
wegen als die Suche nach dogmatischer Perfektion. Auch wenn seine Produktivität
als Autor es nicht vermuten ließe, will Christoph Paulus dem Gesetzgeber lieber die
drei in seinen Augen richtigen Worte einflüstern, als aus dem Elfenbeinturm Bi-
bliotheken zu füllen. Oftmals hatte er damit bereits Erfolg: Viele insolvenz- und
restrukturierungsrechtliche Regelungen rund um die Welt beruhen (auch) auf sei-
nen Arbeiten und seiner Beratertätigkeit – sei es für internationale Organisationen
wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) oder die Weltbankgruppe, sei es
für die EU oder etwa für die deutsche Delegation bei UNCITRAL. Bei einem
Herzensthema und -anliegen des Jubilars allerdings steht die praktische Umsetzung
mit Blick auf die Komplexität und vielfältige politische Widerstände (noch) aus,
obwohl seine Beiträge hierzu viel beachtet und weit rezipiert sind: Seit über zwan-
zig Jahren setzt Christoph Paulus sich für die Einführung eines Rechtsrahmens für
den Umgang mit Staateninsolvenzen in Gestalt eines geordneten Resolvenzver-
fahrens ein.

Nicht nur seine Beratertätigkeit, sondern auch seine Vortrags- und Tagungsauf-
enthalte sowie Gastprofessuren haben den Jubilar in den letzten 30 Jahren praktisch
um die Welt geführt, von Australien über Japan, China, Russland, Moldawien,
Südafrika, die U.S.A und Kanada bis hin nach Brasilien und Kolumbien. Überall
hat er mit großem Engagement und großer Leidenschaft den fachlichen Austausch
mit Studenten und Kollegen gesucht. Zudem wurde er 2000 zum Mitglied des
International Insolvency Institute. 2004 wurde er Mitglied des American College
of Bankruptcy, 2005 Mitglied der International Association of Procedural Law so-
wie 2006 der International Academy of Commercial and Consumer Law. 2013
wählte INSOL Europe ihn zum Chair of the Academic Forum; eine Position, die er
bis 2016 ausfüllte. Seit eben jenem Jahr ist der Jubilar Mitglied der Europäischen
Akademie der Wissenschaften und Künste.

Der Titel dieser Festschrift spricht von Verbindungslinien; sie und allgemein alles
Verbindende, zwischen (beispielsweise) Menschen, Kulturen, Staaten, Rechtsord-
nungen, Disziplinen und Epochen, sucht Christoph Paulus stets in Gesprächen, Be-
gegnungen, Erlebnissen und Erfahrungen – und auch in seinen Vorträgen und wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen. Er begreift Recht als Befriedungs- und letztlich
Friedensinstrument, und setzt sich als Jurist und Weltbürger mit den ihm zu Gebote
stehenden Mitteln in besonderem Maße für die Völkerverständigung und – aktuel-
ler denn je – den Frieden ein. Dass auch und gerade das – nationale, internationale
wie auch Staaten- – Insolvenzrecht hierzu einen praktischen Beitrag liefern kann,
wird er zu Recht nicht müde zu betonen.

Für die weiteren Lebensjahre wünschen wir im Namen aller an dieser Fest-
schrift Mitwirkenden dem Jubilar von Herzen, dass seine Schaffenskraft und In-
spiration, aber auch seine Gesundheit, Reisefreude, Tatkraft und Lebensfreude
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ungebrochen sein mögen – und dass der frisch gebackene Großvater mehr Zeit
noch als bisher verbringen kann mit seiner Frau Manuela, seinem Sohn David so-
wie dessen junger Familie (mit Lioba und Raphael). Wir alle freuen uns auf die ge-
meinsame Zukunft.

Berlin, München, Rom und Austin (Texas)
im April 2022

Katharina de la Durantaye,
David Paulus, Ignacio Tirado,

Jay Westbrook und Wolfgang Zenker



PREFACE

In the realm of cross border insolvency law, one of us successfully coined the ex-
pression “modified universalism” to describe a legal framework based on interna-
tional comity which seeks to reconcile a global approach with the due consideration
of worthy domestic interests. Christoph Paulus, who has come to master the subject
matter like a real maestro, epitomizes the approach and the values behind modified
universalism: openness, respect, globalism, but with due attention for local values
and concerns.

Christoph Paulus is a profoundly international (ie, universal) academic who re-
presents the best of the German and European traditions. Like the best modern ar-
tists, who started as classic painters before they reached out for more distant canons,
he first researched and read as legal historian and Roman Law expert, cultivating
those fields with erudition, originality (many remember his work on the trial of
Jesus Christ) and passion. Moreover, the more classic side of his academic profile is
showcased by his important works in the area of German civil procedure, one of the
most technical – and, inherently, domestic – areas of the law. But Christoph Paulus,
at least in his international dimension, is mostly an insolvency law expert. He has
cultivated with profusion all sides of the discipline: from the never-ending list of
German law books, commentaries and articles, to his plentiful and highly influential
European-law publications or his dozens of cross border insolvency pieces; he has
written insightfully about corporate insolvency, about sovereign debt, about debtors
and creditors, about judges and arbitrators; and, throughout all his work, there is
always a constant emphasis on power relationships in law and the role of law in
achieving fairness by balancing those relationships. Especially noteworthy in that
regard is his work on odious sovereign debts.

Christoph Paulus is a most accomplished member of the international commu-
nity. He was for many years the voice of Germany at UNICTRAL’s Working
Group V (insolvency), where so many of those writing in this Festschrift appre-
ciated his sharp, independent opinions. Always attentive to the policy choices un-
derlying legal options, Christoph’s insightful, fair comments often triggered discus-
sions that lead to an improvement of the final instruments. A member of different
Expert Groups formed by the European Commission, he has also made important
contributions to the slow but steady process that is leading to a European insolvency
system. In the global arena, Christoph Paulus has been a key personality in the for-
mation and growth of the International Insolvency Institute, where he was a board
and executive member and received the life achievement award in Barcelona in
2019. Some of us were lucky enough to walk part of those paths next to him, an
honour and a pleasure we shall treasure.

While his academic achievements and his international “persona” represent a key
part of his life, Christoph’s real “persona” would not be accurately portrayed with-



X Preface

out a specific reference to personality. Perhaps above all things, he is a kind, funda-
mentally decent, generous human being. Always close and affable, he would listen
to and converse with anyone, and treat everyone alike: the most senior Judge, Gov-
ernment official or renowned professor would be given the same attention and ex-
quisite treatment as the most junior student. Admirable in themselves, these quali-
ties have enabled him to work around the tensions inherent in cross-border matters
and to forge the working relationships that lead to success across legal cultures.

Christoph Paulus is turning 70. That is a reasonable age to receive a tribute, but,
at least in Christoph’s case, it is too early for retirement. His vitality, his joy for life –
and for work –, and his analytical vision are at their peak: like someone who has
climbed to the top of a mountain, Christoph now has a view of it all, and is in the
best position to enlighten us with a bird’s eye view of problems and their solutions.
He combines rigor with broad understanding, and technical precision with a moral
perspective. Far from the mere literal interpretation of legal texts, distant from the –
still today widespread – mere positivistic, local-law analysis of so many European
academics, free as he has always been, Christoph is now better equipped than ever
to think out of the box, to mix perspectives, to illuminate us, his faithful listeners
and avid readers, with the mature thinking of a true academic mind. We are hopeful
that he will take this tribute not only as proof of appreciation, but as a sincere re-
quest to carry on.

Berlin, Munich, Rome and Austin (Texas)
in April 2022

Katharina de la Durantaye,
David Paulus, Ignacio Tirado,

Jay Westbrook and Wolfgang Zenker
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